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schließen. Ja, sein ausdrücklich erwähntes Zusammenwirken mit Mathilde 
und der königlichen proles, insonderheit mit dem jungen Namensträger 
des Königs, scheint erneut darauf hinzudeuten, daß die Sippe, der Adal­
ward und Adaldag angehörten, das Vertrauen der Königin und des 
Königs genoß, weil sie Mathilde offenbar nicht ferne stand.

Adalward war schon einmal unter König Konrad I. in bemerkens­
werter Weise hervorgetreten. Er befand sich nämlich im Sommer 916 
im königlichen Gefolge in Bayern, wo er in Regensburg als Intervenient 
für St. Emmeram (D K I 29) und kurz danach in Neuburg als solcher 
für den Bischof von Brixen (D K I 30) auftrat208). Diese Hoffahrt des 
sächsischen Bischofs ist von besonderem Interesse, weil sie bald nach 
der Auseinandersetzung zwischen Konrad I. und Herzog Heinrich von 
Sachsen bei Grone208) und noch vor der Hohenaltheimer Synode statt­
fand, auf der bekanntlich die sächsischen Bischöfe, die nicht erschienen 
waren und sich nicht vertreten ließen, gerügt wurden207). Zwar bleibt 
Adalwards Mission bei König Konrad I. trotz aller Vermutungen, die 
schon geäußert worden sind208), im Dunkel. Auch wissen wir nicht ein­
mal, ob er an der Hohenaltheimer Synode teilgenommen hat oder nicht. 
Dennoch steht außer Zweifel, daß seine Anwesenheit am Königshof 
unmittelbar nach der Einnahme des bayerischen Vorortes Regensburg 
durch den König „politisch“ bedingt war209). Aus anderen Zeugnissen 
geht hervor, daß der Verdener Bischof unter König Heinrich I. an der 
bekannten Reichsversammlung zu Worms im November 926 21°) und an 
der Erfurter Synode des Sommers 932 teilgenommen hat211), daß er ein
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